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Aktuelle Fassung RLP Neue Fassung 

§ 10 Dokumentationspflicht § 10 Dokumentationspflicht 

 
(2) Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und 
Patienten auf deren Verlangen in die sie 
betreffende Dokumentation Einsicht zu gewähren, 
soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche 
therapeutische Gründe oder erhebliche Rechte 
der Ärztin, des Arztes oder Dritter 
entgegenstehen. Auf Verlangen sind der Patientin 
oder dem Patienten Kopien der Unterlagen gegen 
Erstattung der Kosten herauszugeben. 
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